
Importstopp für Gen-Mais verhängt,
und Polen erklärte sich nahezu voll-
ständig zur gentechnikfreien Zone.5

Und was passiert, wenn die offizielle
Politik das Volk direkt befragt, ließ sich
vor kurzem in der Schweiz studieren:
Hier wurde mit überwältigender Mehr-
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heit per Volksabstimmung ein Gen-
technik-Moratorium für fünf Jahre ver-
hängt.

5 Vgl. „transregionale“ – Zeitung der gentechnik-
freien Regionen Europas, Beilage zur „tageszei-
tung“, 12.1.2006.

Wolf-Dieter Narr und Elke Steven

Rückfall ins Berufsverbot?

Obwohl vor Jahren ihr Versagen als ei-
ne Art Erfolg verbucht werden konnte,
sind die unnötigen, einer lebendigen
Verfassung und ihren Bürgerinnen und
Bürgern nur schädlichen Landesämter
und das Bundesamt für Verfassungs-
schutz längst, allen gelegentlichen
Krisen zum Trotz, zu verfassungsschmä-
lernden Organen des Verfassungs-
respektive Staatsschutzes geworden.
Und zwar um die Bundesbürger, die
bekanntlich demokratisch die größte
Gefahr darstellen, mit offenen und ge-
heimdienstlichen Mitteln auszuspähen.
Das Versagen als Erfolg bestand darin,
dass die Innenminister – unfähig, ihre
eigenen Verfassungsschutzämter zu
kontrollieren oder auch nur über ihr
Verfahren Bescheid zu wissen – mit
Hilfe erkenntnisreicher NPD-Doppel-
agent-Funktionäre ein NPD-Verbots-
verfahren beim Bundesverfassungsge-
richt anstrengten. Das scheiterte, weil
der 2. Senat des Gerichts das NPD-Ver-
fassungsschutzragout schlechterdings
nicht als verfahrenstragende „Erkennt-
nis“ zu werten vermochte.

Auch dass in der etablierten grund-
rechtsdummen Bundesrepublik, der re-
gierungs- wie der nicht regierungsamt-
lichen, so genannte Sicherheitsüber-
prüfungen des einzustellenden und des

amtierenden Personals stattfinden, ist
Eingeweihten bekannt. Trotz dieser ab-
gründigen Normalität reibt man sich
überrascht die Augen, wenn am 10.
März d.J. eine 1. Kammer des Verwal-
tungsgerichts just zu Karlsruhe ein Be-
rufsverbot bestätigt.1 Dieses ist vom
Land Baden-Württemberg, genauer
von seinem „Regierungspräsidium
Karlsruhe Schule und Bildung“, 2004
gegen den Lehrer Michael Csaszkóczy
ausgesprochen und unlängst vom Land
Hessen bestätigt worden, in welchem
sich Herr Csaszkóczy danach für eine
Lehrerstelle beworben hatte. Zwar
seien seine beruflichen Qualifikationen
ohne Fehl und Tadel, so die nicht-ein-
stellende Behörde und so auch das
Gericht, das die verneinende Exekutive
bestätigte. Auch das berufliche und
außerberufliche Verhalten seien tadel-
los. Michael Csaszkóczy habe sich je-
doch fragwürdiger Mitgliedschaften in
ihrerseits fragwürdigen Gruppen schul-
dig gemacht, die der „linksextremen
Szene“ und ebenso – im Doppel ver-
schärfend – der „autonomen Szene“
Heidelbergs angehörten. Aufgrund
dieser Kontakt- und Gesinnungsschuld
bestünden „Zweifel an seiner Verfas-

1 1K 83/06.
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sungstreue“. Darum komme er im Mus-
terland der arbeitsbeflissenen Ordent-
lichkeit als „Sozialisationsagent“ für
Jugendliche nicht in Frage.

Stellt man heute der jüngeren Gene-
ration, beispielsweise in politikwissen-
schaftlichen Seminaren, die Frage, ob
denn jemand wisse, was ein „Berufs-
verbot“ sei, versackt ebendiese Frage
im Dunkel des Schweigens. Allenfalls
reckt sich nach einigen tiefen Gedenk-
minuten eine Hand: Das sei wohl vor
Olims Zeiten irgendeine repressive
Maßnahme gewesen. Deren spinnen-
webig überzogenen Sinn und Zweck
kann jedoch auch der Erinnerungs-
künstler nicht nennen.

Grundlage der Berufsverbotepraxis
war der auch „Radikalenerlass“ ge-
nannte Beschluss der Regierungschefs
des Bundes und der Länder vom 28. Ja-
nuar 1972. Sein offizieller Name lautete
„Grundsätze zur Frage der verfas-
sungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen
Dienst“. Diesem Erlass zufolge durfte in
das Beamtenverhältnis nur berufen
werden, wer die Gewähr dafür bot, dass
er jederzeit für die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes eintreten würde. In der
Praxis bedeutete dies die Überprüfung
aller Bewerberinnen und Bewerber. Bis
man den Erlass Anfang der 80er Jahre
außer Kraft setzte, wurden Millionen
Personen durch den Verfassungsschutz
überprüft. Tausenden von ihnen wurde
der Eintritt in den bzw. das Verbleiben
im öffentlichen Dienst verwehrt.

Suspendierung der Grundrechte

Handelte es sich beim jüngsten Fall
Michael Csaszkóczy im Vergleich dazu
nur um eine einzelne, verwirrte Ein-
tagsfliege, müsste sie gewiss schon um
der Person willen ernst genommen wer-
den. Grundrechtsverletzungen, so es
sich um solche handelt – und das ist der
Fall, wie sogleich noch gezeigt werden
wird –, sind in jedem einzelnen Fall
skandalös. Das ist gerade die Quintes-
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senz aller Grund- und Menschenrechte:
dass jede einzelne Person im Mittel-
punkt steht und dass jede Verletzung,
geschieht sie gar im Doppelpass zwi-
schen Regierungspräsidium bzw. Land
Baden-Württemberg und Gericht, die
die Gewaltenkontrolle aushebelt, ein
Ärgernis darstellt. Das ist nicht im
Staatsbückling hinzunehmen. Der nicht
vollzogene Bückling aber machte Mi-
chael Csaszkóczy in den Fußangeln
unaufgeklärter Staatsämter und ihrer
Repräsentanten straucheln.

Darüber hinaus ist der „Fall Csasz-
kóczy“ aber gleich in mehrfacher Hin-
sicht symptomatisch für einen Gutteil
dessen, was hierzulande innere Sicher-
heit genannt wird und weswegen man
es mit den Grund- und Menschenrech-
ten vermeintlich nicht so genau neh-
men muss.

Der Fall belegt zunächst, dass nur
derjenige die Fülle der meist unsicht-
baren Sicherheitsüberprüfungen unbe-
schadet durchläuft, der mit den Hosen-
falten stramm gespannt im Sinne der
„freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung“ schreitet. Bei dieser Reduk-
tion des Grundgesetzes auf die
„FDGO“ handelt es sich bereits um ein
grund- und menschenrechtsarmes Kon-
strukt des Verfassungsschutzes: Wehe,
einer ist als Bürger aktiv, sorgt sich, de-
monstriert, protestiert, analysiert und
macht sich Gedanken ohne regierungs-
amtlichen Scheitel! Als Lehrer eigent-
lich wunderbar, um Schülerinnen und
Schüler mit demokratischem Enthusi-
asmus zu erfüllen. Aber, so der Ge-
richtsentscheid, als Lehrer ungeeignet,
weil er seinen Verstand noch nicht ans
Kultusministerium delegiert hat. Welch
vordemokratische Schulorganisation!

Zweitens gibt es zwar nicht mehr das,
was man seit dem Erlass von 1972 die
„Regelanfrage“ staatlicher – und bald
auch privater – Einstellungsämter bei
den zuständigen Verfassungsschutz-
ämtern genannt hat. Wie jedoch das
Karlsruher Urteil vom 10. März schon in
der „Tatbestands“-Schilderung aus-
weist, werden entweder die um einen



Beschäftigungsnachweis erpichten Ver-
fassungsschützer selbst aktiv oder es
wird bei ihnen nach „Erkenntnissen“
nachgefragt, sobald ein Bewerber „ver-
dächtig“ erscheint. „Nach den Kriterien
der Bestenauslese in Verbindung mit
der Bedarfslage stand der Kläger Ende
2003 zur Einstellung als Beamter auf
Probe zum 1.2.2004 an. Bereits im Som-
mer 2003 war dem für die Einstellung
zuständigen Oberschulamt Karlsruhe
vom Innenministerium über das Kultus-
ministerium Baden-Württemberg mit-
geteilt worden, nach vorliegenden Er-
kenntnissen bewege sich der Kläger
seit den 90er Jahren im linksextremen
Spektrum.“

Wer ist hier zuerst aktiv geworden?
Welchen Stellenwert besaßen bzw. be-
sitzen diese „Erkenntnisse“? Jeder, der
solche einmal eingesehen hat, weiß,
dass es sich um ungeprüften Datenmüll
handelt, der dann als „Erkenntnis“ zur
Wahrheit über einen Bürger amtspro-
moviert wird. Im Dezember 2003 wur-
de das Oberschulamt seinerseits aktiv
und fragte das zuständige Amt nach
„gerichtsverwertbaren Tatsachen“ –
und wie das Verwaltungsgerichtsurteil
zeigt, kann man auf die Qualität „ge-
richtsverwertbar“ wenig geben. Die
Damen und Herren Richter folgen ihrer
eigenen Staatsideologie und eben ge-
rade nicht Tatsachen; sie sind Tatsa-
chenkonstrukteure.

Drittens schließlich bestand das, was
die Berufsverbote und vor allem die
Berufsverbotsverfahren seinerzeit so
skandalös machte, vor allem in der Per-
version der Grundrechte. Schlimmer-
weise, bis heute von diesem Gericht
nicht selbstkritisch revidiert, wurde
auch vom Bundesverfassungsgericht,
dem von der Verfassung vorgesehenen
Hort und Hortschützer der Grundrechte
als den normierenden Normen, 1975
das Beamtenrecht als Recht der Staats-
diener über die Grundrechte der Mei-
nungs-, der Vereinigungs-, der Ver-
sammlungs-, kurzum der bürgerlich-
demokratischen Verhaltensfreiheit ge-
setzt. Diese Perversion wird vom Ver-
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waltungsgericht bis heute brav repe-
tiert. Über die Grundrechte wird damit
das vordemokratisch gefasste Beam-
tenrecht für die Staatsklasse der Beam-
ten gesetzt – spätabsolutistisch gepräg-
te Rechte, die restaurativ in Artikel 33
ins Grundgesetz aufgenommen worden
sind, vor allem, um die „geradezu tief-
braunen“ (Konrad Adenauer) Beamten
weiter zu beschäftigen. Gut gelernt,
Damen und Herren Richter, von Demo-
kratie und Grundrechten nichts ver-
standen!

Im Kontext der strukturellen und
aktuellen Arbeitslosigkeit und im Zu-
sammenspiel mit den so genannten
Anti-Terror-Gesetzen, die die Grund-
und Menschenrechte unter staatlichen
Sicherheitsvorkehrungen verdecken,
bekommt das dem ersten Anschein
nach singuläre Berufsverbotsurteil vom
10. März 2006 sein allgemeines Profil.
Wir können nur hoffen und daran mitar-
beiten, dass die Symptome nicht voll-
ends in ein anderwärts verstärktes
Siechtum der Grund- und Menschen-
rechte umschlagen.
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